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1. Allgemeines  

1.1  Die Firma BayWa r.e. Solar Projects GmbH plant westlich des Ortsteils Moos-
hausen die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage. Um im Vorfeld 
mögliche artenschutzrechtliche Konflikte bewerten zu können, wurde eine ar-
tenschutzrechtliche Relevanzbegehung durchgeführt werden. 

1.2  Hierzu wurde Sieber Consult GmbH, Lindau (B) beauftragt. 

 
2. Vorhabensgebiet, örtliche Gegebenheiten 
2.1  Der voraussichtliche Geltungsbereich von etwa 10 ha umfasst das Grundstück 

mit der Fl.-Nr.  135/1 der Gemarkung Aitrach 9450. Es handelt sich um arten-
armes Intensivgrünland. 

2.2  Das Plangebiet liegt westlich vom Ortsteil Mooshausen/Aitrach. Im Westen, Sü-
den und Südosten wird dieses von Wald begrenzt. Ein Teilbereich des im Sü-
den liegenden Waldstückes wurde kurz vor der Begehung gerodet. Im Norden 
verläuft die Haslacher Straße (K7927) und nordöstlich befinden sich Wohnge-
bäude. 

2.3  Im Westen befindet sich ein Richtung Südosten ausgerichteter Hang mit Brom-
beerbewuchs. Angrenzend an das Plangebiet, auf der gegenüberliegenden 
Seite der Haslacher Straße, befinden sich einzelne Streuobstgehölze. Durch 
das südliche Waldstück fließt ein kleiner Bach (Gießengraben (Gewässer-ID: 
6374)) und im östlich gelegenen Waldstück verläuft ein kleiner Graben mit 
Fließgewässer. Im Norden befindet sich ein Stadel, an den diverse Vogelkästen 
angebracht wurden. 

 
3. Bestandsinformationen 

3.1  Eine Abfrage der online-Datenbank ornitho.de ergab keine Nachweise für Vo-
gelarten aus dem weiteren Umfeld. Außerdem ergab eine Abfrage der LUBW-
Verbreitungsdaten, Nachweise zum Vorkommen von zwei Fledermausarten 
(Myotis myotis, Pipistrellus pipistrellus). Bei den Nachweisen handelt es sich 
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um Einzeltiere und keine Wochenstuben. Weitere Bestandsinformationen lagen 
nicht vor. 

 
4. Untersuchungsumfang 

4.1  Am 09.03.2023 wurde das Plangebiet im Rahmen einer Relevanzbegehung un-
tersucht. Dabei wurde zum einen auf anwesende Arten geachtet und zum an-
deren die bestehenden Lebensräume charakterisiert, um ein Vorkommen rele-
vanter Arten abschätzen zu können. Zudem wurden die Streuobstgehölze 
nördlich des Plangebietes auf Höhlen, Stammrisse, Ausfaulungen, sowie Hin-
weise auf baumhöhlenbewohnende Arten geprüft. 

 
5. Ergebnisse der Untersuchung 

5.1  Während den Untersuchungen wurden innerhalb des Plangebietes keine Quar-
tiersstandorte relevanter Arten nachgewiesen. Es wurden jedoch zwei Mäuse-
bussarde im Bereich der Vorhabenfläche beobachtet. 

5.2  Die nördlich an das Plangebiet angrenzenden Streuobstgehölze weisen zum 
Teil kleine wenige Zentimeter tiefe beginnende Asthöhlungen auf. Keine ist je-
doch so tief, dass eine Nutzung durch geschützte Tierarten in Frage käme. 
Spechthöhlen oder Höhlen, welche für Fledermäuse geeignet sind, konnten 
nicht festgestellt werden. Der Stamm einer im Norden stehenden Eiche ist 
komplett mit Efeu bewachsen und eignet sich für gehölzbrütende Vogelarten. 
Eine direkte Betroffenheit gehölzbrütenden Vogelarten ist auszuschließen, da 
sich keine weiteren Gehölze innerhalb des Plangebietes befinden, die von einer 
Rodung betroffen sind. Am und im näheren Umkreis des Stadels befinden sich 
einige Vogelkästen, die zum Teil auch von Spechten bearbeitet wurden. Für im 
Umfeld brütende Arten ist von keiner signifikanten Beeinträchtigung durch die 
Errichtung einer störungsarmen PV-Anlage auszugehen. Hinweise auf Brut-
stätten störungsempfindlicher Arten, wie Greifvogelhorste im angrenzenden 
Waldbereich, gelangen nicht. Für einzelne Arten kann sich das Nahrungshabi-
tat geringfügig verändern. 

5.3  Offenlandarten wie die Feldlerche sind aufgrund bestehender Kulisseneffekte 
durch das angrenzende Waldgebiet auszuschließen. 

5.4  Das Plangebiet ist für ein Vorkommen streng geschützter Reptilienarten wie 
der Zauneidechse aufgrund der Habitatelemente bedingt geeignet. Die Kies-, 
Sandhaufen im Bereich des Stadels sind größtenteils beschattet und die Bö-
schung im östlichen Bereich eignet sich auch nur bedingt. Zudem liegen beide 
Bereiche außerhalb, am Rand des Plangebietes und sind nicht direkt vom Ein-
griff betroffen. 
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5.5  Durch das Vorhaben werden keine essenziellen Strukturen wie Hecken oder 
Gehölze überplant, die essenzielle Jagdgebiete oder Leitlinien für Fledermäuse 
darstellen können. Durch die landwirtschaftliche Nutzung wird den Freiflächen 
des Plangebietes keine besondere Bedeutung als Nahrungshabitat zugespro-
chen. Nutzungen von Bereichen entlang des Waldes sind möglich. Auch nach 
Umsetzung der PV-Anlage können diese Bereiche weiterhin von Fledermäusen 
genutzt werden. 

5.6  Weiterhin sind habitatbedingt Vorkommen anderer artenschutzrechtlich rele-
vanter Artengruppen (z.B. streng geschützter Amphibienarten) auszuschlie-
ßen. 

 
6. Maßnahmen 

6.1  Gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG ist es verboten, in der Zeit vom 01.03. bis 30.09. 
außerhalb des Waldes vorkommende Bäume, Sträucher oder andere Gehölze 
zu roden. Notwendige Gehölzbeseitigungen sowie die Baufeldräumung müs-
sen daher außerhalb der Brutzeit von Vögeln zwischen dem 01.10. und dem 
28.02. des jeweiligen Jahres erfolgen. 

6.2  Um den Kronen- und Wurzelbereich vorhandener Bäume nicht zu beschädigen 
und den Gehölzbestand bestmöglich zu schützen, sollten alle baulichen Maß-
nahmen gemäß DIN 18920 "Landschaftsbau-Schutz von Bäumen, Pflanzbe-
ständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" sowie RAS-LP4 "Richtli-
nie für die Anlage von Straßen, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von 
Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen" durchgeführt 
werden. 

6.3  Die große Eiche im Norden des Plangebietes sollte nach Möglichkeit erhalten 
bleiben, da sie potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten von zweigbrüten-
den Vogelarten darstellt. Ein Eingriff in den Wurzelraum der Eiche sollte unter-
bleiben. 

6.4  Um Störungen durch die Bauphasen für am Waldrand brütende Vögel, als auch 
für den störungssensiblen Mäusebussard – Horst in unmittelbarer Nähe ist 
nicht auszuschließen - zu vermeiden, ist eine Bauzeitenregelung zu empfehlen. 
Bauzeiten sollten nicht während der Hauptbrutzeit zwischen Mitte März – An-
fang Juli stattfinden. 

  

7. Fazit 

7.1  Auf Grund der vorstehenden Ausführungen wird eine fachliche Einschätzung 
des Eintritts von Verbotstatbeständen und ggf. der vorliegenden Rahmenbe-
dingungen für eine Ausnahme abgegeben. Die abschließende Beurteilung ist 
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der zuständigen Behörde (Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt 
Ravensburg) vorbehalten. 

7.2  Um den Verbotstatbestand der Tötung von Vögeln zu vermeiden, ist gem. § 39 
BNatSchG eine Gehölzfällung außerhalb der Brutzeit von Vögeln, im Zeitraum 
zwischen Oktober und Ende Februar durchzuführen. 

7.3  Im geeignet strukturierten Umfeld finden sich zahlreiche Gehölze, sowie wei-
tere Streuobstbestände die als Brutstätte für ubiquitäre Zweigbrüter dienen 
können. Daher kann davon ausgegangen werden, dass der Verlust von poten-
ziellen Brutplätzen von zweigbrütenden Vogelarten durch das Umfeld ausge-
glichen werden kann. 

7.4  Durch das Vorhaben ist mit keinen Beeinträchtigungen artenschutzrechtlich 
relevanter Arten bzw. Artengruppen zu rechnen. Ein Konfliktpotenzial entfällt 
daher. 

 
 
 
 
i.A. David Hörmann (M.Sc. Biologie) 
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 Luftbild  
  

  

  

 Übersichtsluftbild des Geltungsbereiches (rot), Maßstabslos, Quelle Luft-
bild: LUBW 
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  Bilddokumentation 
  
  

  

  

 Blick von Südwes-
ten in Richtung 
Norden auf das 
Plangebiet.  

  

 Blick von Nordos-
ten in Richtung 
Westen auf das 
Plangebiet. 
 

  

 Blick von Westen in 
Richtung Nordos-
ten auf das Plange-
biet.  
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 Blick von Süden in 
Richtung Norden 
auf das Plangebiet. 

  

 Gerodete Fläche im 
Süden des Plange-
bietes. 
 

  

 Fließgewässer 
(Gießengraben 
(Gewässer-ID: 
6374)) im südli-
chen Waldbereich.  
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 Fließgewässer 

im östlichen 

Waldbereich. 

 

  

    

 Blick auf den im 

Osten liegen-

den Hang. 

 

  

    

 Kies-, Sandhau-

fen im Norden 

des Plangebie-

tes. 
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 Blick auf den im 

Norden befind-

lichen Stadel. 

Zu sehen ist ein 

Teil der befes-

tigten Vogel-

kästen. 

 

  

    

 Blick von Nord-

osten auf die Ei-

chen mit Efeu-

bewuchs, sowie 

die dahinter be-

findlichen Streu-

obstgehölze. 

 

  

 

 


